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und seine 1m Vergleich mıt den Zeıtgenossen6.3) ZUSaIINEIl. Das ist weder terminologisch
kritische Sicht des Adelsnoch methodisch befriedigend: Zum einen

erscheint der Begriff „Wissensvermittlun CC er Gesamteindruck bleibt zwiespältig, In
für die hier versammelten Aspekte N1IC literaturwissenschaftlicher WI1e In theologiege-
geeignet; nivelliert die unterschiedlichen schichtlicher Sicht. /Zum einen hätte INan sich
Intentionen, die Buchaoltz bei der Vermittlung uch In einer kirchengeschichtlichen Arbeit die
kirchengeschichtlicher un: dogmatischer stärkere Einbeziehung der sprachlich-literari-
Sachverhalte verfolgt. Mag die Behandlung schen Oorm (und damit uch der beabsichtig-
VOIN kirchenhistorischen Einzelphänomenen ten erbaulichen Wirkung) des Romans g_
(Christenverfolgungen, altkirchlichen Häre- wünscht, nicht 11UT die Besprechung einzelner

aphie der heiligen Stätten) auf Inhalte Zum anderen versaumt der uftforsıen, JIopob„Wissen ” zielen, geht dem Prediger leider, die ın der Einleitung für den Herkules
und Seelsorger Buchaoltz bei Ihemen aus der reklamierte „Transformierung der systematı-
Dogmatik doch wohl mehr: Erbauung, schen Hochtheologie in Frömmigkeitstheolo-

Glauben. (Janz erratisch wirkt schlie{fßlich gie (9) ext aufzuweisen. Dazu hätte
die Platzierung der FEinzelnen nicht unın- uch einer gründlicheren Berücksichtigung des

theologiegeschichtlichen OnNnTtextes bedurft,teressanten Ausführungen über Bucholtz‘ A
tijudaismus (6.3.6) unter der UÜberschrift auf die Lindner über weite Strecken SaAllZ
„Wissensvermittlung‘. /Zum anderen VelI- verzichtet. /u den genannten Intransparenzen
weılst die genannte Überschrift ber uch auf in Struktur und Methodik der Arbeit kommen
eın methodisches Denzit: S1e weckt die Erwar- schliefßßlich erhebliche orthographische Män-

geltung, hier werde nach Autorintention der
Lukas Lorbeerliterarischer Funktion gefragt. Tatsächlich Tübingen

bleibt bei der Nennung der für die ent-
sprechenden Detailfragen einschlägigen ext-
stellen, unter Einbezug der rage nach der Lutterbach, Hubertus: Der Weg In das Täufer-
historischen Richtigkeit VOIN Buchaoltz’ Dar- reich Von Unster. Eın Kın die

Bıstumsstellung. och welche olle etwa der onta- heilige Stadt, Geschichte
N1ıSmMuUSs In der frühkirchlichen Debatte die Münster, 11L, hrg. Arnold Angenendt,
zweiıte Bufßse tatsächlich gespielt hat (vgl 1202 f > ünster, Dialog-Verlag, 2006, 376 S Geb.,
ist für den Herkules sicher weni1ger VOINl Belang 30933—(08-6
als die Frage, Bucholtz ihn seiner Zeit

In der fünfbändigen „Geschichte des BIS-und gerade thematisiert.
In den beiden etzten Kapiteln selner Arbeit tums Münster“ haben Herausgeber Arnold

nımmt Lindner eine literaturgeschichtliche Angenendt un:! utor Hubertus Lutterbach
Kontextualisierung des Herkules VO  n DIies den dritten Band einen besonderen Zuschnitt
geschieht zunächst anhand der Betrachtung ewählt. Werden den übrigen Bänden jeweils
Von vier weılteren Barockromanen (Z) Philipp Jahrhunderte behandelt, widmet sich dieser
VOIN /Zesens „Assenat” und „Simson” SOWI1e Band eINZ1g der kurzen Täufergeschichte der
Nnion Ulrichs „Aramena“ und „Octavia:. frühen 1530er Jahre. Seıit ihrer sofortigen
Leider wirkt sich die analytische Schwäche Bekäm fun durch die Iruppen des Fürstbi-
des und Kapitels uch auf diesen Teil der schofs ab Fe 1Uar 1534 und ihrer gewaltsamen
Untersuchung AUS; keine Vergleichspunkte Überwindung Juni 535 liegen die Täufer

VOIl üunster qUCL ZUTC Geschichte des Biıstums.herausgearbeitet wurden, 111US$5 uch der Ver-
gleich blass bleiben. DIie kurze Gegenüber- 11a ihre Stellung In der kirchenhistori-
stellun VOIl Bucholtz un:! Zesen enthält schen Entwicklung definiert wilissen, wird eın
immer wichtige nsätze, die welılterer Aus- Ansatz überzeugen, der das Besondere des
führun wert SCWESCH waren: vergleichbare Täufertums nicht vorschnell integriert, SOIM-

Darste UuN$s des Lebens als „Kreuzschule”, dern eigens würdi
Differenzen 1mM Menschenbild. DiIie Seiten DiIie Theologie, VOT allem die katholische, hat

sich der inzwischen weiıt ausdifferenziertenüber ntion Ulrichs „Aramena” bleiben
dagegen ganz unverbunden stehen, während Erforschun der Täuferherrschaft VO)  a Müns-
die noch umfangreicheren über die „Octavia“ ter bisher S (  ka beteiligt. Katholisch

erst im etzten tel ZUT „Wirkungs- ‚Wal einıge der Chronisten und Interpretende Herkules bezogen seit ermann Von Kerssenbrock, dem uftorgeschichte” (8.) kurz auf
werden 8.2) er Abschnitt über „Bucholtz’

stellun
der ersten groisen, 1573 ab eschlossenen Dar-

Verhältnis ZUT Fruchtbringenden Gesellschaft” des Ihemas, doc der theologische
8.1) enthält noch wel wichtige As ekte Zugr] WaTl her auf evangelischer e1te
Gesamtdeutung des Herkules und Profi- finden (Martin Brecht). In der Aufmerksam-
lierung selines Anliegens: Buchaoltz’ konsequent keit dem Ihema egenüber drückt sich uch

eın gewilsser Nac olbedarf aul  7lutherische Gestaltung des Menschenbildes
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Lutterbach arbeitet ın seliner Darstelung mıt lichen Sakralisierungskonzept mıiıt seinem in
einem eigenen Erklärungsmodell. Nicht MoO- der Heilsordnung des Königtums verankerten
dernität (Goertz) der Demokratisierung Heilsverständnis (S 274)
(Cornelius), nicht aserel (Kerssenbrock), Dass Lutterbach sich daraufbeschränkt, 98088

nıiıcht Kommunısmus (Kauts der Faschis- den „Weg ın das Täuferreich“ darzustellen,
INUS (Fest) die drei letzteren sind Paradig- wird nicht hinreichend erklärt. Das Konzept
INCN, die ‚WarTr ausgedient haben, ber weiıter erläutert sich ber implizit, denn der utor
herumgeistern sondern Sakralisierung ist fragt, wohin die Menschen wollten, die die
Lutterbachs hermeneutischer Schlüsselbegriff. vorgefundenen Sakralisierungskonzepte VCI-

amı nähert sich der uftfor mıt einem weiıt warten. Was ihn über die Begrenzungen einer
intentionalen Geschichtsschreibung immergefassten religionsgeschichtlichen Interesse
wieder hinausführt, ist seine Rückbindungdem erklärungsbedürftigen Denken und Han-

deln In der Täuferstadt Münster. Unabhängig die sozialgeschichtliche Täuferforschung der
davon, welchen Urteilen über die Täuter veErgansCHCH ahre. 1)a die Täufer ın
INall gelangen könnte: Dass die Täufer ihre Münster uch Im Täuferreich, paradox
Stadt als heilige Stadt wahrnahmen, 1st ‚Wal das klingen Mag, auf dem Weg In das Täufer-
kein galıZ ber VOIN Lutterbach erstmals reich blieben, kann Lutterbach uch

ILICIN selines begrenzten satzes diesen Wegorößerer Ausführlichkeit angewandter,
durchaus tragfähiger Verstehensbegriff, WIE weıt verfolgen, hat sich allerdings der Pflicht
sein Buch beweist. entledigt, das gesamte Täuferreich einschlie{$-

Herausgeber un! Autoren benennen ıch seiner Sackgassen darzustellen, und, Was

ihrem gemeinsamen, hier wieder mıiıt aufge- immer noch wichtig bleibt, erklären.
esamtvorwort einen weılteren Im Einleitungskapitel I 3-2 entwickelt

Leserkreis theologisch unı historisch nteres- Lutterbach seıin Konzept einer, 11a könnte
nhistorischen Sakralisierungstheorie. Dersierter als Adressatengruppe 5.6) Diesem

Anspruch dürfte Lutterbach gerecht geworden Ansatz ıner alteren Frömmigkeitsgeschichte
se1n. Sprachlich verzichtet auf jede große reicht nicht mehr AUs, denn Religions- und
Spezialisierung und findet ınen ‚WaT immer Sozialgeschichte lassen sich fruchtbar machen
wieder eigenwilligen (sOo bezeichnet die für den epochenübergreifenden Zugriff, den
Stadtwerdung Münsters als „aufgegipfelte der uftfor wählt. Zunächst jedoch (Kapitel 1,
Sakralisierung , $.:303; ber durchgängig S. 27-52) mMag den religionsgeschichtlich
thentisch wirkenden Stil. Das Buch, In wel weniger VOT ebildeten Leser allein schon

rachlich be emden, dass unster 1500eile gegliedert, wendet sich ın Teil (Kapitel
1-VI; wobei Kapitel dem Teil hätte a_l< „eIn Sakrotop” mittelalterlicher Prägung
vorangestellt werden müussen, denn hier wird bezeichnet wird. Im weılteren Verlauferschliefßt
uch Teil vorbereitet) dem IThema histo- sich jedoch das Konzept mehr und mehr. Es
risch-chronologisch In Teil (Kapitel VII geht Lutterbach nicht Geistes-, nicht
und II werden die „Dimensionen des Sozial- und nicht Ereignisgeschichte, viel-

mehr steuert als Kirchenhistoriker VOINHeiligen ‘ täuferischen unster VOoOrT allem
systematisch entwickelt. Begınn darauf hin, die Täufer als religiöse

Die chronologisch angelegte Fo der Gruppe fassen. Das hat allerdings den Preıs,
Kapitel I1 bis VI präsentiert sich lg eine dass die handelnden Personen oft konturlos
strukturgeschichlich abgesicherte, gut infor- bleiben und, Was für das Verstehen verhängnis-
mierte Darstelung der sich zunächst allmäh- voll se1in kann, bisweilen wI1e Schauspieler 1Ur

lich, dann gesteigerter Schnelligkeit ent- ihre vorgefertigte olle spielen scheinen.
Im Anschluss die Präsentation derwickelnden Ere1ign1sse. Seinen spezifischen

Interpretationsansatz kann Lutterbach ber Strukturen der Stadt ausgehenden Mittel-
VOT allem In Teil (Kapitel II) entwickeln. ter widmet sich Lutterbach in iınem kurzen
Dort geht TST die Taufe, dann Kapitel 111 S. 53-65) unfter dem nicht ganz
Hermeneutik und Schriftauslegung und ücklichen Begriffder „Unruhen“ den bürger-
schliefßlich die heilige Gemeinde. Lutter- licch-reformerischen Aufbrüchen des und
bach kommt dem überzeugenden, bisher frühen 16. Jahrhunderts ünster, die ZUIN
nicht ormulierten Ergebnis, dass das täufe- Teil ZUIN Verständnis der späteren Entwick-
rische Heiligungskonzept ‚Wal zunächst indi- lung beitra können. Gröfßeres Gewicht
viduelle Heiligung orderte, spater ber mehr haben die olgenden Ka itel: I „Bernhard
und mehr das eil der bedrohten Stadt in der Rothmanns Weg ZUMN Re ormator“ S
Schaffung und Aufrechterhaltung einer heili- und V „Münsters Weg reformatorischen
9CH Ordnun suchte. ach dieser Sicht auf die Stadt“ (S K 07) Zutreffend stellt Lutterbach

den Erfolg Bernhard Rothmanns als reforma-
nicht zukunftweisend. Ihr
Dinge War le Täufergemeinde VO  5 Münster

eiligun  frühmittelalter-
gsmodell torischer Prediger VOT dem Hintergrund seiner

gleicht, Lutterbach, dem bürgerlichen Unterstützerschaft dar. Gerade
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In Teil stellt Lutterbach zunächst indies lässt überzeugend erscheinen, TST

folgenden Kapitel den „Weg“ der Stadt seinem zweıten Hauptkapitel S 487
thematisıeren. Inıtiatiıven FEinzelner Roth- 263) struktur- un: religionsgeschichtlich die
MM un! seiner Anhänger mündeten in „ Dimensionen des Heiligen‘ 1m Täuferreich
iıne Dynamıisıerung, die die Stadt veränderte. VOoNnNn Münster“ dar; un Z W: mıiıt vergleichen-

dem Ansatz, indem die altgläubigen, luthe-Leider WIT! ın diesem Kapitel der epochale
rischen und täuferischen Posıtionen 3“Bruch zwischen der bis dahin eigentlich noch

nicht ungewöhnlichen un einer im begin- überstellt. In einem ersten orößeren Themen-
nenden Widerstand die Kindertaufe sich komplex widmet sich Lutterbach der Taufe
radikalisierenden Entwicklung kaum greifbar. S 89-205) iın ihren theoretischen Begriff)
Vermutlich ließe sich die Dramatik des (3e- un! praktischen (Ritus) Implikationen. Aus-
schehens der zweıten TES! 1533 In führlich werden die VO  — dem Domprediger

Johannes VOIN Deventer verfassten zwölf ArMünster uch im Rahmen der strukturge-
schichtlichen Interpretation intensiver einfan- gumente ZUE Begründun der Kindertaufe
CIr DIie reichspolitisch motivierten Bedenken wiedergegeben (S. 193-195). In diesem Aı
des kämpferischen Stadtsyndikus Johann VO  — sammenhang kommt Lutterbach vertiefend
der Wieck, die bürgerliche Frontenbildung auf die Sakramente-Disputatiıon VonNn August
zwischen drei sich formierenden konfessionel- 1533 zurück S. 197{£.) Zusammenfassend

stellt noch inmal die Unvereinbarkeit derlen arteiungen (Rat, Rothmann-Anhänger,
Altgläubige) SOWI1e besonders die bürgerkriegs- Taufkonzepte dar, die die grundlegenden
ähnlichen bewaftneten Konfrontationen An- Sakralisierungskonzepte WAarell Heilsvermitt-
fang November 1533 un! Anfang Februar lung durch Rıtus (Altgläubige), Heilsvermitt-
1534 sind das Nachvollziehen der Ent- lung als Geschenk (Lutheraner), Heilsvermitt-

lung 1m Bekenntnis 'Täufer) (S. 204) Eınwicklung auf dem „Weg“ 1n das Täuferreich
me1lnes FErachtens kaum verzichtbar. uch der zweiıter Themenkomplex widmet sich der
Diskussionsprozess das rechte Verständnis Hermeneutik S 205=222) Es geht Lutterbach
der Taufe kommt hier kurz, wird ber spater nicht L1UT Auslegung die für das tau-

anderer Stelle wieder aufgegriffen. 7ur ferische Münster allenfalls in Ansätzen CI -

Stellung der sogenannten Wassenberger Prä- orscht 1Sst, wI1e zutreffend konstatiert wird
dikanten In üunster (Henrik Rol,; Johann (S 205) geht ihm uch die Legıtima-

tiıon der Personen, die die Schrift auslegten.Kloprifß, Dionysius inne) bringt Lutterbach
Hıer benennt Lutterbach eın Kernproblemnichts, obwohl gerade hier seın Erklärungsan-

satz der Sakralisierung einzuführen SCWESCH künftiger Forschung, die das Prophetentum
ware. Die zweıtägıge Disputation VOIN Au ST bei den Täufern ın Münster unı andernorts
1533 über die Sakramente wird lediglich noch untersuchen 111US5. r  umal das Verhältnis
erwähnt. SO hat schließlich die Darstellung VO  en Schriftauslegung und Offenbarungsver-

kündigung bei den täuferischen Prophetendes wichtigen „Bekenntnis VO:  a beiden Sakra-
menten“ (S. 103-106) Ur schwache ück- bisher kaum als Ihema wahrgenommen WOT-

bindung die historischen Entstehungszu- den 1st. Der dritte, oröfßte Themenkomplex ist
sammenhän schliefßlich dem Gemeindeverständnis der

Kapitel VI 53dem Weg ın das Täuferreich Täufer gewidmet e 253) Neben der
Von Münster“ (S. 09-151) stellt sich als das Gütergemeinschaft werden Abendmahl und

Eheverständnis erortert. Weiterführend isterste Hauptkapitel schon dadurch dar, dass
den Buchtitel fast wörtlich wiederhaolt. DIie insbesondere der durchgehaltene Gedanke,
schon bisher vermisste Spannung hält utter- dass der Verlust VO  — zeitgenössisch angebote-
bach uch dieser Stelle weıter zurück, indem nenNn Heiligungskonzepten der Altgläubigen,

zunächst auf die Situation des Täufertums die INall oft gewaltsam verwarf, wI1e der
se1it seinen Anftängen In Zürich 1525 eingeht Lutheraner, die Ial ga nicht TSLE zulie{fß

durch eigene Heiligungskonzepte weıtestge-(S. 109-116). {DIie Darstellung wendet sich
wieder nach üunster mıiıt Beginn der dortigen hend kompensiert wurde. Hıer löst Lutterbach
Erwachsenentaufe Januar DIie weıteren das Versprechen des Untertitels e1n, den Weg
Entwicklungen in Münster werden 1n geraffter 1Ns Täuferreich als „eIn Ringen die heilige
Orm wiedergegeben (S. A 140) So bleibt Stadt“ darzustellen.
schliefßlich das täuferische Münster VO ber- Erneut anregend ist Lutterbachs Abschluss-

kapitel 52 demzufolge dasgang ZUT Täuferherrschaft S 121—-125) bis ZUT

Einrichtung des Önıgtums (S 37-140) 1INS- täuferische Önigtum eın Sakralkönigtum DC-
gesamt her konturlos. Belagerun un: Er- sel, das Ahnlichkeiten mıit frühmittelal-
oberung der Stadt S TA0U= 149) dürfen sicher- terlichem Königtumsverständnis zeige. Dieser
ıch nicht fehlen, haben ber angesichts der Gedanke scheint verblüftend wI1e plausibel.
sonstigen Verkürzungen eın grofßes Ge- { Dies als „Rückschritt“ (S 268) qualifizieren,
wicht erhalten. ist allerdings nicht unproblematisch. Sicher:
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Reformation un! Frühe Neuzeıt 109

Gestalt menschlicher Vernunft betrachten,Die Gilde-Verfassung („Fortschritt”, 265) iıst
näher als das frühmittelalterliche Sakral- geht Luther VO  — der Einheit des (jesetzes

königtum. Für Johann VOIN Leiden, den Ön1g, AUs, das 1 Gebot der ‚Ottes- un! Nächs-
Warlr ber se1in Könıgtum wohl ‚her eın „Rück- tenliebe zusammengefasst sieht. Für ihn

schlie{ßt das aturgesetZ, das VOIN der goldenenoriff‘ ın einem Sprung nach VOTN, dem sich
Regel nicht trennen ist, sowohl die innerendie Täufergemeinde VOIN Münster 1ın ausweglo-
Affekte als uch aufßere Handlungen e1n.

ser Situation csah
Lutterbachs Werk ist sicherlich einiger Melanchthon dagegen versteht das gEe-

ungenutzter Chancen insgesamt ein geWINN- setz als Grundlage ZUT Regelung des aufßeren
bringender Beitrag ZULr Täufer- un Reforma- Verhaltens und trennt VO göttlichen
tionsforschung. Das Anhang mıiıt Anmer- Recht,; das primär die inneren Affekte und

die Beziehungen des Menschen ott reRUu-kungen (55 Seiten die winzigen Anmer-
1ert. So entsteht beim Brettener Theologenkungsziffern Text erschweren allerdings die
eine starke Irennung zwischen dem Gegen-Benutzung), Literaturverzeichnis (30 Seiten)

und ınem knappen Register (7 Seiten) AUS$S- stand der Theologie die Furcht es un!
gestattete Werk bietet neben einıgen einge- einer auf die Regelung des gesellschaftlichen
streuten en uch einen geschlossenen Zusammenlebens zielende Moral.
Bildteil 31 Nummern). Virpi Mäkinen und Raunı10 (Right and

üUnster Ralf Klötzer Domiminion in Luther’'s Thought and Its Me-
dieval Background, Z untersuchen die
Begriffe des Rechts 1US) und der Herrschaft

Mäkinen, Virpi rg. Lutheran Reformation (dominium) bei Luther, insofern diese als
an the Law Studies in Medieval and Menschenrecht ausgelegt werden können.
Reformation Traditions. History, Culture, Obwohl der Wittenberger Reformator den
eli O: Ideas,; vol. H2); Leiden/Boston Begriff des individuellen Menschenrechts nicht

il  181 ausdrücklich kennt, vernehmen die Autoren(B
14904 -X.

2006, CR 270 S geb., ISBN 90-04-
eın implizites Verständnis dieses Onzepts bei
ihm, das allerdings immer ıne aus dem

Studien Reformation un! Recht haben göttlichen Gebot stammende Pflicht 11-
derzeit Hochkonjunktur. Dieses Interesse ist über dem Mitmenschen einschlie({$t. iJ)as Lie-
berechtigt, denn das ambivalente Verhältnis besgebot ist Luther immer die Grundlage
der frühen evangelischen Bewe aller individuellen Rechte.
kanonischen SOWIE Z Römisc Recht Pekka Kärkkäinen (Nominalist Psychology

and the 1m1ts of Canon Law 1n Late Medievalund die vielfältigen rechtlich-juristischen (je-
Erfurt, S. 93—-110) stellt einen erheblichenstaltungen der sich Laufe des 6. Jahr-

hunderts herausbildenden Konfessionen sind Einfluss des kanonischen Rechts auf die
grundlegender Studien ZUTI11 Ihema Von nominalistische Lehre über die menschliche

einer abschließenden Bearbeitung noch weıt Seele („nominalist psychology”), wl1ie sS1e VOIl

entfernt. Johannes de Lutrea, Jodocus Trutfetter und
Einen bewusst skandinavischen Zugang Bartholomäus Arnoldi VO  - Usingen der

Universıtät Erfur vertreten wurde, fest. DasZUIN 'IThema möchte die vorliegende amm-
lung Von englischsprachigen ESSaYyS bieten, die kanonische Recht hatte Implikationen uch
Virpi Mäkinen, Dozentin der Universität außerhalb der juristischen und theologischen
Helsinki; herausgegeben hat. Der skandinavi- Fakultäten, denn die Philosophielehrer IN USS-

sche Schwerpunkt ist zweifach emeınt: Einer- ten in ihrem Unterricht den Beschlüssen des
se1ts untersucht der Band TEhtlichen Konzils VO.:  — Vıenne (COD; und des

Fünften Laterankonzils (GCODB:; S. 605 überAuswirkungen der utherischen Reformation
die Substanz und die Unsterblichkeit derDänemark, Finnland, Norwegen

Schweden bis ıIn das 18. Jahrhundert hinein. vernunftbegabten Seele Rechnung tragen. -
Andererseits will ber uch aktuelle Studien ther, der dem philosophischen Bewe1ls theolo-
skandinavischer, VOT allem finnischer Forscher gischer Lehren fernstand, zogerte bekanntlich
ZU) allgemeineren TIhemenkomplex „Refor- nicht, die .rTenzen des kanonischen Rechts, die
matıon un! Recht“ vorstellen. seine Erfurter Lehrer respektiert haben,

überschreiten.etztere, In erster Linıe theoretischen Be1-
trage machen den ersten Teil des Bandes Re1J0 I yörinoJa (Communio sanctorum:

(„Law, Theology an Philosophy‘) AU!  D Remarks the Ideal Communıity, SA 44=
Raun10 (Divine and Natural Law 1ın Luther and 127) untersucht zunächst den Gemeinschafts-
Melanchthon, 1-6 vergleicht die atur- gedanken, wWwI1Ie dieser bei Platon,
rechtsauffassungen Luthers un! Melanch- Aristoteles, Augustin, Ihomas Hobbes,
thons. Obwohl beide Reformatoren das atur- dam Smith, Julia isteva und John Milbank

entfaltet wird, dann diese Ergebnisse mıtrecht als Ausdruck des göttlichen Willens 1n


